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 Veröffentlicht am 18.12.1923

Norm

ZPO §575

Rechtssatz

Wurde die auf Grund eines Vergleiches bewilligte Exekution zur Räumung einer Wohnung wegen eines

Vollzugshindernisses nicht durchgeführt, so kann auch nach Verlauf von sechs Monaten und vierzehn Tagen seit dem

Nichtvollzuge die Fortsetzung der Exekution beantragt werden.
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